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Verordnung über die Übertragung 

des Rechts zur Berufung der Hochschullehrerinnen 


und Hochschullehrer an der Hochschule 

für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg


Vom 27. Januar 2009 

Auf Grund des § 38 Absatz 5 Satz 2 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I S. 318) 
verordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kul
tur: 

§ 1 
Übertragung des Berufungsrechts 

Der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg 
wird das Recht zur Berufung der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer übertragen. 

§ 2 
Übergangsvorschrift 

(1) Für laufende Berufungsverfahren wird das Berufungsrecht 
übertragen, soweit vor Inkrafttreten dieser Verordnung bei dem 
für die Hochschulen zuständigen Mitglied der Landesregierung 
kein Berufungsvorschlag eingereicht worden ist. 

(2) Soweit ein Berufungsvorschlag vor Inkrafttreten dieser Ver
ordnung bei dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der 
Landesregierung eingereicht worden ist, kann das für die 
Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung das Be
rufungsrecht im Einzelfall übertragen. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 27. Januar 2009 

Die Ministerin für Wissenschaft,

Forschung und Kultur


Prof. Dr. Johanna Wanka


Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von 
Rechtsgeschäften der Gemeinden 

(Genehmigungsfreistellungsverordnung – 
GenehmFV) 

Vom 9. März 2009 

Auf Grund des § 111 Absatz 3 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) 
und des § 122 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154), von denen § 122 Absatz 3 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Juni 2003 (GVBl. I S. 172, 
174) geändert worden ist, verordnet der Minister des Innern im 
Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen, der Ministerin 
der Justiz, dem Minister für Wirtschaft, dem Minister für Länd
liche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz und dem 
Minister für Infrastruktur und Raumordnung: 

§ 1 
Allgemeine Regelung 

(1)Die Veräußerung von anderen als den in Absatz 2 genannten 
Vermögensgegenständen der Gemeinden unter ihrem vollen 
Wert ist von der Genehmigungspflicht gemäß § 79 Absatz 3 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und § 90 
Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
freigestellt, sofern es sich nicht um eine unentgeltliche Veräu
ßerung handelt oder ein Preis vereinbart ist, der einer unent
geltlichen Veräußerung gleichkommt. 

(2)Die Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen 
Rechten, Unternehmen und Beteiligungen ist von der Geneh
migungspflicht gemäß § 79 Absatz 3 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg beziehungsweise § 90 Absatz 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg freigestellt, wenn 
die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 erfüllt sind. 

§ 2 
Kommunale Grundstücke 

(1)Die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei
chen Rechten ist genehmigungsfrei, wenn der gesamte Kauf
preis spätestens sechs Monate nach Abschluss des Rechtsge
schäftes fällig wird und wenn diese 

1. 	 zum Höchstgebot aus einer bedingungsfreien öffentlichen 
Ausschreibung, 

2. 	 zum Verkehrswert nach § 194 des Baugesetzbuches, wel
cher durch ein Verkehrswertgutachten des zuständigen Gut
achterausschusses für Grundstückswerte oder eines öffent
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grund
stücks- und Gebäudebewertung, dessen Bewertungsstich
tag bei Abschluss des Rechtsgeschäftes nicht länger als 
zwölf Monate zurückliegt, nachgewiesen wird, 

3. 	 bei unbebauten Grundstücken zum geeigneten Bodenricht
wert nach § 13 Absatz 2 der Wertermittlungsverordnung in 
Verbindung mit § 196 des Baugesetzbuches oder 
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4. 	 zum Höchstgebot in einer durch einen öffentlich bestellten 
und vereidigten Versteigerer auf Grund der Versteigerer
verordnung in der jeweils geltenden Fassung durchgeführ
ten Versteigerung, die erst durchgeführt werden darf, wenn 
auf eine Ausschreibung gemäß Nummer 1 kein Gebot ab
gegeben worden ist, 

erfolgt. Der Nachweis über die Wertermittlung ist zu den Akten 
zu nehmen. 

(2)Veräußerungen von Grundstücken, die nicht größer als 
100 Quadratmeter sind und deren aus Grundstücksgröße und 
Bodenrichtwert berechneter Wert weniger als 1000 Euro be
trägt, bedürfen unabhängig vom Verkaufspreis keiner Geneh
migung. 

(3)Die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei
chen Rechten ist genehmigungsfrei, wenn das Rechtsgeschäft 

1.	 der Erfüllung gesetzlicher Veräußerungspflichten, insbeson
dere bei Veräußerung von Grundstücken im Rahmen von 
städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
nach dem Baugesetzbuch sowie nach dem Flurbereinigungs
gesetz, Landwirtschaftsanpassungsgesetz oder Bodenson
derungsgesetz, 

2. 	 einem Verfahren der Bodenordnung und Enteignung nach 
dem Baugesetzbuch oder nach dem Enteignungsgesetz des 
Landes Brandenburg, 

3.	 der Übertragung in das Treuhandvermögen eines von der 
Gemeinde beauftragten Sanierungs- oder Entwicklungsträ
gers, der die Anforderungen des Baugesetzbuches erfüllt, 
oder 

4.	 der Erfüllung von Pflichten nach dem Sachenrechtsbereini
gungsgesetz, ausgenommen Pflichten aus Vereinbarungen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 2 des Sachenrechtsbereinigungsge
setzes, 

dient und die Veräußerung mindestens zum gesetzlich vorgese
henen Wert erfolgt. 

(4)Die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei
chen Rechten, die ausschließlich der Wohnraumversorgung von 
Haushalten dienen, die sich nicht angemessen mit Wohnraum 
versorgen können und daher auf Unterstützung angewiesen 
sind und die einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungs
schein besitzen, ist auch genehmigungsfrei, wenn der Wert 
gemäß Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 um bis zu 
40 Prozent, bei Maßnahmen des übrigen geförderten Woh
nungsbaus um bis zu 20 Prozent, unterschritten wird. Wird die
ser Abschlag vom Kaufpreis gewährt, ist eine Mehrerlösklausel 
für mindestens zehn Jahre durch ein Grundpfandrecht zu 
sichern. 

(5)Dem Antrag auf Eintragung in das Grundbuch ist eine in 
der Form des § 29 Absatz 3 der Grundbuchordnung ausgestell
te Erklärung der Gemeinde beizufügen, dass der Abschluss des 
Rechtsgeschäftes genehmigungsfrei ist. In der Erklärung ist 
auf die in Betracht kommende Vorschrift ausdrücklich Bezug 
zu nehmen. 

(6)Die Bestellung von Erbbaurechten ist genehmigungsfrei. 

§ 3 
Veräußerung von kommunalen Unternehmen 

Die Veräußerung von Unternehmen der Gemeinden gemäß 
§ 92 Absatz 2 Nummer 2 bis 4 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg ist genehmigungsfrei, wenn 

1.	 in einer bedingungsfreien, transparenten und willkürfreien 
Ausschreibung mit nachfolgendem Bieterverfahren an den 
Meistbietenden veräußert wird, 

2.	 der Preis erreicht wird, den ein vereidigter Wirtschaftsprü
fer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die nicht 
gemäß § 319 des Handelsgesetzbuches von der Abschluss
prüfung ausgeschlossen sind, in einer marktbezogenen, den 
aktuell anerkannten Standards entsprechenden Unterneh
mensbewertung ermittelt hat, oder 

3.	 frei handelbare Anteilscheine zum tagesaktuellen Kurs ver
kauft werden. 

§ 4 
Belastungsvollmachten 

(1)Bestellt die Gemeinde gemäß § 75 Absatz 4 der Kommunal
verfassung des Landes Brandenburg im Rahmen der Veräuße
rung eines Grundstückes oder eines bestehenden Erbbaurechts 
ein Grundpfandrecht oder bevollmächtigt sie den Käufer, Grund
pfandrechte zugunsten Dritter zu bestellen, so bedarf dies unter 
folgenden Voraussetzungen keiner Genehmigung durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde: 

1. 	 Die Bestellung darf nur zugunsten eines Kreditinstitutes, 
das gemäß dem Gesetz über das Kreditwesen in der je
weils geltenden Fassung in Deutschland Bankgeschäfte 
betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen darf, er
folgen. 

2.	 In der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde sind folgende 
Bestimmungen wiederzugeben: 

a)	 Der Grundpfandrechtsgläubiger darf das Grundpfand
recht nur insoweit als Sicherheit verwerten oder behal
ten, wie er tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung 
auf die Kaufpreisschuld des Käufers geleistet hat. Alle 
weiteren Zweckbestimmungserklärungen, Sicherungs
und Verwertungsvereinbarungen innerhalb oder außer
halb der Urkunde gelten erst, nachdem der Kaufpreis 
vollständig bezahlt ist, in jedem Fall ab Eigentums
umschreibung. Ab diesem Zeitpunkt gelten sie für und 
gegen den Käufer als neuen Sicherungsgeber. 

b)	 Der Käufer tritt alle Ansprüche auf Auszahlung des 
Darlehens bis zur Höhe des Kaufpreises an den Ver
käufer ab und weist den Grundpfandrechtsgläubiger 
unwiderruflich an, aus dem Darlehen zunächst den 
Kaufpreis an den Verkäufer oder auf ein Notarander
konto zu zahlen. 

c)	 Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der 
Grundpfandrechtsbestellung keinerlei persönliche Zah
lungsverpflichtungen. Der Käufer verpflichtet sich, den 
Verkäufer von allen Kosten und sonstigen Folgen der 
Grundpfandrechtsbestellung freizustellen. 
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3.	 In Fällen der Belastung von Grundstücken, die nur hin
sichtlich einer katastermäßig noch nicht erfassten Teil
fläche von der Veräußerung betroffen sind, ist zusätzlich 
folgende Bestimmung in die Urkunde aufzunehmen: 
Der Grundpfandrechtsgläubiger verpflichtet sich unwider
ruflich, die nicht veräußerte Teilfläche des Grundstückes 
unverzüglich nach Fortführung des Liegenschaftskatasters 
auflagenfrei aus der Haftung zu entlassen und bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen vorzu
nehmen. 

4. 	 Wird in dem Veräußerungsgeschäft durch den Verkäufer ei
ne Vollmacht zur Grundpfandrechtsbestellung erteilt, sind 
darin die unter den Nummern 1 bis 3 genannten Bestim
mungen im Wortlaut vorzuschreiben oder in anderer geeig
neter Weise vorzugeben. 

(2)Dem Antrag auf Eintragung in das Grundbuch ist eine in 
der Form des § 29 Absatz 3 der Grundbuchordnung ausgestell
te separate Erklärung der veräußernden kommunalen Körper
schaft beizufügen, dass der Abschluss des Rechtsgeschäftes 
auf Grund des § 4 Absatz 1 dieser Verordnung genehmigungs
frei ist. 

§ 5 
Veräußerung an öffentliche Körperschaften und 

an kommunale Unternehmen 

(1)Rechtsgeschäfte mit dem Land, einzelnen Gemeinden, Äm
tern, Landkreisen oder Zweckverbänden bedürfen keiner Geneh
migung nach § 79 Absatz 3 der Kommunalverfassung des Lan
des Brandenburg beziehungsweise nach § 90 Absatz 3 der Ge
meindeordnung für das Land Brandenburg. 

(2)Die Veräußerung von Vermögensgegenständen an Unter
nehmen gemäß § 92 Absatz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, deren alleini
ger Träger mittelbar oder unmittelbar die veräußernde Gemein
de ist, ist unabhängig von der Höhe des Kaufpreises genehmi
gungsfrei, wenn 

1.	 der Verkehrswert eines Grundstückes gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 nachgewiesen wird, 

2.	 der Wert von Beteiligungen und Unternehmen gemäß § 3 
Nummer 2 oder Nummer 3 ermittelt wurde oder 

3.	 bei sonstigem Vermögen die fortgeschriebenen Anschaf
fungswerte angesetzt sind. 

Erfüllt das kommunale Unternehmen unter Verwendung dieser 
Vermögensgegenstände eine pflichtige kommunale Aufgabe, 
ist die Veräußerung gemäß Satz 1 nur dann genehmigungsfrei, 
wenn die Aufgabenerledigung durch den Erwerber vertraglich 
abgesichert ist und durch eine entsprechende Klausel im Ein
bringungs- beziehungsweise Übertragungsvertrag gewährleis
tet ist, dass die Gemeinde die Vermögensgegenstände zurück
erhalten kann, wenn der Erwerber die Aufgabe nicht weiter er
füllt. Bei Grundstücksübertragungen ist die Aufgabenerfüllung 
mittels einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit und eine 
Rückauflassungsvormerkung zu sichern. 

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Genehmigungsfreistellungsverordnung vom 
4. September 2003 (GVBl. II S. 577) außer Kraft. 

Potsdam, den 9. März 2009 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Erste Verordnung zur Änderung der 

Bergbehörden-Zuständigkeitsverordnung


Vom 10. März 2009 

Auf Grund des § 142 des Bundesberggesetzes vom 13. August 
1980 (BGBl. I S. 1310) in Verbindung mit § 2 der Verordnung 
zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem Bundesberg
gesetz vom 25. Juli 1991 (GVBl. S. 357) verordnet der Minis
ter für Wirtschaft: 

Artikel 1 

§ 1 Absatz 1 der Bergbehörden-Zuständigkeitsverordnung vom 
10. November 2005 (GVBl. II S. 526) wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „in der jeweils geltenden Fassung“ werden 
die Wörter „sowie für die auf der Grundlage des § 68 Absatz 2 
des Bundesberggesetzes erlassenen Rechtsverordnungen in ih
rer jeweils geltenden Fassung“ eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Bestimmung der zuständi
gen Behörden nach den auf Grund des § 68 Abs. 2 des Bundes
berggesetzes erlassenen Bergverordnungen vom 21. August 
1992 (GVBl. II S. 546) außer Kraft. 

Potsdam den 10. März 2009 

Der Minister für Wirtschaft 

Ulrich Junghans 
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Dritte Verordnung zur Änderung der

Gemeindehaushaltsverordnung


Vom 12. März 2009 

Auf Grund des § 107 Absatz 1 Nummer 6 der Kommunalver
fassung des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekannt
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) verordnet 
der Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Minister 
der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Gemeindehaushaltsverordnung vom 26. Juni 2002 
(GVBl. II S. 414), die zuletzt durch Verordnung vom 16. April 
2007 (GVBl. II S. 102) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

§ 25a wird wie folgt gefasst: 

„§ 25a 
Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1)Öffentliche Aufträge sind in einem transparenten und dis
kriminierungsfreien Verfahren zu vergeben. Dem Abschluss 
von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss eine 
öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur 
des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme recht
fertigen. 

(2)Verträge über Bauleistungen, für die der Vierte Teil des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht gilt, sind 
nach den Vorschriften der §§ 1 bis 30 des ersten Abschnitts 
des Teils A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun
gen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. März 2006 
(BAnz. Nr. 94a vom 18. Mai 2006) zu schließen. Dies gilt un
beschadet des Absatzes 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2010 
mit der Maßgabe, dass eine beschränkte Ausschreibung auch 
zulässig ist, wenn der geschätzte Auftragswert ohne Umsatz
steuer 1000000 Euro nicht überschreitet, und dass eine frei
händige Vergabe auch zulässig ist, wenn der geschätzte Auf
tragswert ohne Umsatzsteuer 100000 Euro nicht überschreitet. 

(3)Verträge über Lieferungen und gewerbliche Dienstleistun
gen, für die der Vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen nicht gilt, sind nach den Vorschriften des ers
ten Abschnitts des Teils A der Verdingungsordnung für Leis
tungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. April 2006 
(BAnz. Nr. 100a vom 30. Mai 2006) zu schließen. Dies gilt un
beschadet des Absatzes 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2010 
mit der Maßgabe, dass eine beschränkte Ausschreibung oder 
eine freihändige Vergabe auch zulässig ist, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer 100000 Euro nicht über
schreitet. 

(4)Bei Aufträgen bis 500 Euro ohne Umsatzsteuer kann auf ei
nen Vergabevermerk verzichtet werden. 

(5)Öffentliche Aufträge dürfen nicht allein zu dem Zweck auf
geteilt werden, eine öffentliche oder beschränkte Ausschrei
bung zu umgehen.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 12. März 2009 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Erste Verordnung zur Änderung der 

Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung


Vom 12. März 2009 

Auf Grund des § 107 Absatz 1 Nummer 6 der Kommunalver
fassung des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekannt
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) verordnet 
der Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Minister 
der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung vom 
14. Februar 2008 (GVBl. II S. 14) wird wie folgt geändert: 

§ 30 wird wie folgt gefasst: 

„§ 30 
Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Öffentliche Aufträge sind in einem transparenten und 
diskriminierungsfreien Verfahren zu vergeben. Dem Abschluss 
von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss eine 
öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur 
des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme recht
fertigen. 

(2)Verträge über Bauleistungen, für die der Vierte Teil des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht gilt, sind 
nach den Vorschriften der §§ 1 bis 30 des ersten Abschnitts des 
Teils A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. März 2006 (BAnz. 
Nr. 94a vom 18. Mai 2006) zu schließen. Dies gilt unbeschadet 
des Absatzes 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2010 mit der 
Maßgabe, dass eine beschränkte Ausschreibung auch zulässig 
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ist, wenn der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 
1000000 Euro nicht überschreitet, und dass eine freihändige 
Vergabe auch zulässig ist, wenn der geschätzte Auftragswert 
ohne Umsatzsteuer 100 000 Euro nicht überschreitet. 

(3)Verträge über Lieferungen und gewerbliche Dienstleistun
gen, für die der Vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen nicht gilt, sind nach den Vorschriften des ers
ten Abschnitts des Teils A der Verdingungsordnung für Leis
tungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. April 2006 
(BAnz. Nr. 100a vom 30. Mai 2006) zu schließen. Dies gilt 
unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 bis zum 31. Dezember 2010 
mit der Maßgabe, dass eine beschränkte Ausschreibung oder 
eine freihändige Vergabe auch zulässig ist, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer 100000 Euro nicht über
schreitet. 

(4)Bei Aufträgen bis 500 Euro ohne Umsatzsteuer kann auf 
einen Vergabevermerk verzichtet werden. 

(5)Öffentliche Aufträge dürfen nicht allein zu dem Zweck auf
geteilt werden, eine öffentliche oder beschränkte Ausschrei
bung zu umgehen.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 12. März 2009 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Verordnung zur Festsetzung 

des Wasserschutzgebietes Königs Wusterhausen


Vom 13. März 2009 

Auf Grund des § 19 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in Verbindung mit § 15 
Absatz 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Dezember 2004 (GVBl. 2005 I 
S. 50), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a des 
Gesetzes vom 23. April 2008 (GVBl. I S. 62, 67) geändert wor
den ist, verordnet der Minister für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz: 

§ 1 
Allgemeines 

(1)Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung wird zum 

Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet des Wasserwerkes 
Königs Wusterhausen das in § 2 näher umschriebene Wasser
schutzgebiet festgesetzt. Begünstigter im Sinne des § 15 Ab
satz 3 Satz 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes ist der 
Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband. 

(2)Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in den Fassungs
bereich (Zone I), in die engere Schutzzone (Zone II) und in die 
weitere Schutzzone (Zone III). Für diese gelten die Schutz
bestimmungen nach den §§ 3 bis 5. 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

(1)Lage und Größe des Wasserschutzgebietes und der Schutz
zonen ergeben sich aus der Beschreibung in der Anlage 1, der 
Übersichtskarte in der Anlage 2 und den in Absatz 2 genannten 
Karten, die Bestandteil dieser Verordnung sind. 

(2)Die Schutzzonen sind in einer topografischen Karte im 
Maßstab 1 : 10 000 und außerdem in einer Liegenschaftskarte 
im Maßstab 1 : 2 500 dargestellt. Für die Abgrenzung der 
Schutzzonen ist die Darstellung in der Liegenschaftskarte maß
gebend. Die Karten sind mit dem Dienstsiegel des Ministeri
ums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucher
schutz (Siegelnummer 48) versehen. Die Karten sind bei der 
unteren Wasserbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald, 
der Stadt Königs Wusterhausen und der Gemeinde Wildau 
hinterlegt und können dort während der Dienststunden von 
jedermann kostenlos eingesehen werden. Weitere Ausfertigun
gen der Karten befinden sich im Ministerium für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz und im Landes
hauptarchiv. 

(3)Veränderungen der Topografie sowie von Flurstücksgren
zen oder -bezeichnungen berühren den räumlichen Geltungs
bereich der Schutzzonen nicht. 

§ 3 
Schutz der Zone III 

In der Zone III sind verboten: 

1.	 das Düngen mit Gülle, Jauche, Geflügelkot, Festmist, Silier
saft oder sonstigen Düngemitteln mit im Sinne der Dünge
verordnung wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff 
oder Phosphat, 

a)	 wenn die Düngung nicht in zeit- und bedarfsgerechten 
Gaben erfolgt, 

b)	 wenn keine jährlichen schlagbezogenen Aufzeichnun
gen über die Zu- und Abfuhr von Stickstoff und Phos
phor erstellt werden, 

c)	 auf abgeerntetem Ackerland, wenn nicht im gleichen 
Jahr Folgekulturen einschließlich Zwischenfrüchte an
gebaut werden, 

d)	 auf Dauergrünland und auf Ackerland vom 15. Oktober 
bis 15. Februar, ausgenommen das Düngen mit Fest
mist ohne Geflügelkot, 

e)	 auf Brachland oder stillgelegten Flächen, 
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f)	 auf wassergesättigten, gefrorenen oder schneebedeck
ten Böden, 

2.	 das Lagern oder Ausbringen von Fäkalschlamm oder Klär
schlämmen aller Art, einschließlich in Biogasanlagen be
handelter Klärschlämme, 

3.	 das Errichten von befestigten Dunglagerstätten, ausgenom
men mit dichtem Jauchebehälter, der über eine Leckage
erkennungseinrichtung verfügt, 

4.	 das Errichten von Anlagen zum Lagern oder Abfüllen von 
Gülle, ausgenommen Hochbehälter, die über eine Leckage
erkennungseinrichtung verfügen und mit Sammeleinrich
tungen ausgerüstet sind, deren Dichtheit vor Inbetriebnah
me nachgewiesen und wiederkehrend alle fünf Jahre über
prüft wird, 

5.	 unbefestigte Feldrandzwischenlager für organische oder 
mineralische Dünger, ausgenommen für Kalk und Kalium
dünger, 

6.	 das Errichten von ortsfesten Anlagen für die Silierung von 
Pflanzen oder die Lagerung von Silage, ausgenommen An
lagen mit dichtem Siliersaft-Sammelbehälter, wenn dieser 
über eine Leckageerkennungseinrichtung verfügt, und aus
genommen Anlagen mit Ableitung in Jauche- oder Gülle
behälter, wenn die Dichtheit der Leitungen vor Inbetrieb
nahme nachgewiesen und wiederkehrend alle fünf Jahre 
überprüft wird, 

7.	 die Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage au
ßerhalb ortsfester Anlagen, ausgenommen Ballensilage im 
Wickelverfahren, 

8.	 das Errichten von Stallungen für Tierbestände für mehr als 
50 Großvieheinheiten gemäß Anlage 3 Nummer 1, 

9.	 die Freilandtierhaltung im Sinne der Anlage 3 Nummer 2, 
wenn die Ernährung der Tiere nicht im Wesentlichen aus 
der genutzten Weidefläche erfolgt, ausgenommen Klein
tierhaltung für die Eigenversorgung, 

10. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 

a)	 wenn die Pflanzenschutzmittel nicht für Wasserschutz
gebiete zugelassen sind, 

b)	 wenn keine flächenbezogenen Aufzeichnungen über 
den Einsatz auf erwerbsgärtnerisch, land- oder forst
wirtschaftlich genutzten Flächen vorgenommen werden, 

c)	 in einem Abstand von weniger als zehn Metern zu 
oberirdischen Gewässern, 

d)	 zur Bodenentseuchung, 

11. die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch 
genutzter Flächen, wenn die Beregnungshöhe 20 Millime
ter pro Tag oder 60 Millimeter pro Woche überschreitet, 

12. das Errichten oder Erweitern von Gartenbaubetrieben oder 
Kleingartenanlagen, ausgenommen Gartenbaubetriebe, die 
in geschlossenen Systemen produzieren, 

13. die Neuanlage oder Erweiterung von Baumschulen, forst
lichen Pflanzgärten, Weihnachtsbaumkulturen sowie ge
werblicher Wein-, Hopfen-, Gemüse-, Obst- oder Zier
pflanzenanbau, ausgenommen Gemüse- und Zierpflanzen
anbau unter Glas in geschlossenen Systemen und Container
produktion von Baumschulprodukten auf versiegelten Flä
chen, 

14. der Umbruch von Dauergrünland oder von Grünlandbra
chen, 

15. Schwarzbrache im Sinne der Anlage 3 Nummer 3, 

16. Erstaufforstungen mit Nadelbaumarten oder Robinien, 

17. die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart, 

18. Holzerntemaßnahmen, die Freiflächen größer als 1000 Quad
ratmeter erzeugen, ausgenommen Femel- oder Saumschlä
ge, 

19. das Einrichten oder Erweitern von dauerhaften Holzlager
plätzen über 100 Raummeter, 

20. Erdaufschlüsse im Sinne des § 56 Absatz 1 des Branden
burgischen Wassergesetzes, selbst wenn Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, wie zum Beispiel das Errichten oder 
Erweitern von gewerblichen Fischteichen, Torfstichen, Kies-, 
Sand- oder Tongruben, ausgenommen das Verlegen von 
Ver- und Entsorgungsleitungen und die Herstellung von 
Baugruben und Bohrungen, 

21. das Errichten oder Erweitern von vertikalen Anlagen zur 
Gewinnung von Erdwärme, ausgenommen Anlagen mit ge
schlossenem System und vollständiger Ringraumverpres
sung des Bohrloches mit abdichtendem Material, 

22. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Ver
wenden von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des 
§ 19g Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes, ausgenom
men Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und oberirdi
sche Anlagen der Gefährdungsstufe C gemäß § 6 Absatz 3 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser
gefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, wenn diese 
Anlagen doppelwandig ausgeführt und mit einem Leck
anzeigegerät oder mit einem Auffangraum ausgerüstet 
sind, der das maximal in der Anlage vorhandene Volumen 
wassergefährdender Stoffe aufnehmen kann, 

23. das Errichten oder Erweitern von Rohrleitungsanlagen für 
wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 19a Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 

24. die unterirdische behälterlose Lagerung (Untergrundspei
cherung) von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des 
§ 19g Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

25. das Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfall im Sinne 
der Abfallgesetze, ausgenommen die vorübergehende La
gerung in dichten Behältern und die Kompostierung der 
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aus dem eigenen Haushalt oder Garten stammenden Abfäl
le, 

26. das Ein- oder Aufbringen von Abfällen in oder auf den Bo
den sowie der Einbau von Abfällen oder Ersatzbaustoffen 
in bodennahe technische Bauwerke, 

27. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwen
den radioaktiven Materials, ausgenommen für medizini
sche Anwendung und Mess-, Prüf- und Regeltechnik, 

28. das Errichten oder Erweitern von Industrieanlagen zum 
Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder 
Verwenden nicht oder nur schwer abbaubarer wasserge
fährdender Stoffe wie Raffinerien, Metallhütten oder che
mische Fabriken, 

29. das Errichten oder Erweitern von Kraftwerken oder Heiz
werken, die der Genehmigungspflicht nach Bundesimmis
sionsschutzrecht unterliegen, ausgenommen mit Erdgas, 
Sonnenenergie oder Windkraft betriebene Anlagen, 

30. das Errichten oder Erweitern von Biogasanlagen, ausge
nommen für im Wasserschutzgebiet liegende Betriebs
standorte, die Wirtschaftsdünger und Biomasse im Wesent
lichen aus eigenem Aufkommen des Betriebes verwerten, 

31. das Errichten von zentralen kommunalen Abwasserbehand
lungsanlagen, ausgenommen Regenwasserbehandlungsan
lagen, 

32. das Errichten, Erweitern, Sanieren oder Betreiben von Ab
wasserkanälen oder -leitungen, wenn hierbei nicht das Ar
beitsblatt ATV-DVWK-A 142 der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. vom No
vember 2002, das beim DWA-Kundenzentrum, Theodor-
Heuss-Allee 17 in 53773 Hennef bezogen werden kann, 
beachtet wird, 

33. das Errichten oder Erweitern von Regen- oder Misch
wasserentlastungsbauwerken, 

34. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Abwasser
sammelgruben ohne Nachweis der Dichtigkeit sowie das 
Errichten von Abwassersammelgruben ohne Bauartzu
lassung, 

35. das Errichten, Erweitern, Aufstellen oder Verwenden von 
Trockentoiletten oder Chemietoiletten, ausgenommen An
lagen mit dichtem Behälter, 

36. das Ausbringen von Abwasser, ausgenommen nicht schäd
lich verunreinigtes Niederschlagswasser, 

37. das Einleiten oder Versickern von Abwasser in den Unter
grund oder in das Grundwasser, ausgenommen nicht 
schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser und ausge
nommen das oberflächige großflächige Versickern des auf 
Straßen und Wegen anfallenden Niederschlagswassers über 
die belebte Bodenzone, 

38. das Einleiten von Abwasser – mit Ausnahme von unbelas
tetem Niederschlagswasser – in oberirdische Gewässer, so
fern das Gewässer anschließend die Zone II durchfließt, 

39. das Errichten oder Erweitern von Straßen, sofern nicht die 
mit Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr vom 8. Januar 2003 (ABl. S. 62) im 
Land Brandenburg eingeführten Richtlinien für bautechni
sche Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, 
Ausgabe 2002 (RiStWag) beachtet werden, 

40. das Errichten oder Erweitern von Bahnhöfen oder Gleis
anlagen des Regional- und Fernverkehrs, ausgenommen 
Baumaßnahmen an vorhandenen Anlagen zur Anpassung 
an den Stand der Technik und zum Erhalt oder zur Verbes
serung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsabwick
lung, 

41. das Verwenden wassergefährdender, auslaug- oder aus
waschbarer Materialien (zum Beispiel Schlacke, Bauschutt, 
Teer, Imprägniermittel) zum Wege- oder Wasserbau, 

42. das Einrichten oder Erweitern von öffentlichen Freibädern 
oder Zeltplätzen sowie Camping aller Art, ausgenommen 
Einrichtungen mit ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung, 

43. das Errichten oder Erweitern von Sportanlagen, ausge
nommen Anlagen mit ordnungsgemäßer Abwasserentsor
gung, 

44. das Errichten von Motorsportanlagen, 

45. das Errichten von Schießständen oder Schießplätzen, aus
genommen Schießstände in geschlossenen Räumen, 

46. das Errichten von Golfanlagen, 

47. das Durchführen von Motorsportveranstaltungen außerhalb 
von befestigten Straßen, 

48. Bestattungen, ausgenommen innerhalb bereits bei Inkraft
treten dieser Verordnung bestehender Friedhöfe, 

49. das Errichten von Flugplätzen, 

50. das Starten oder Landen motorgetriebener Luftfahrzeuge, 
ausgenommen in Fällen des § 25 Absatz 2 des Luftver
kehrsgesetzes, 

51. das Errichten von militärischen Anlagen, Standort- oder 
Truppenübungsplätzen, 

52. das Durchführen von militärischen Übungen, ausgenom
men das Durchfahren auf klassifizierten Straßen, 

53. Bergbau einschließlich Erdöl- oder Erdgasgewinnung, 

54. das Durchführen von Sprengungen, sofern die Gefahr be
steht, dass dabei das Grundwasser angeschnitten wird. 
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§ 4 
Schutz der Zone II 

Die Verbote der Zone III gelten auch in der Zone II. In der 
Zone II sind außerdem verboten: 

1.	 das Düngen mit Gülle, Jauche oder Festmist oder sonstigen 
organischen Düngern sowie die Anwendung von Siliersaft, 

2.	 das Errichten von Dunglagerstätten, 

3.	 das Errichten von Anlagen zum Lagern oder Abfüllen von 
Gülle, 

4.	 die Lagerung von organischem oder mineralischem Dün
ger im Freien, 

5.	 die Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage, 

6.	 die Freilandtierhaltung im Sinne der Anlage 3 Nummer 2, 
ausgenommen Kleintierhaltung für die Eigenversorgung, 
sofern diese bereits bei Inkrafttreten dieser Verordnung aus
geübt wurde, 

7.	 die Beweidung, 

8.	 die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 

9.	 die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch 
genutzter Flächen, 

10. das Errichten von Dränungen, 

11. das Vergraben, Lagern oder Ablagern von Tierkörpern oder 
Teilen davon, 

12. das Errichten, Erweitern oder Erneuern von Brunnen, 

13. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zur Gewinnung 
von Erdwärme, 

14. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Ver
wenden wassergefährdender Stoffe im Sinne des § 19g Ab
satz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

15. das Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefährden-
der Stoffe im Sinne des § 19g Absatz 5 des Wasserhaus
haltsgesetzes, ausgenommen haushaltsübliche Kleinstmen
gen, 

16. das Befahren mit Fahrzeugen mit wassergefährdender La
dung, 

17. das Errichten von Transformatoren oder Stromleitungen 
mit flüssigen wassergefährdenden Kühl- oder Isoliermit
teln, 

18. das Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfall im Sinne 
der Abfallgesetze, ausgenommen die ordnungsgemäße Ver
wendung von Hausmülltonnen, 

19. der Umgang mit radioaktiven Materialien, 

20. das Errichten oder Erweitern von Abwasserkanälen oder 
-leitungen, ausgenommen Anlagen, die zur Entsorgung 
vorhandener Anwesen dienen, wenn hierbei das Arbeits
blatt ATV-DVWK-A 142 beachtet wird, 

21. das Errichten, Erweitern, Aufstellen oder Verwenden von 
Trockentoiletten oder Chemietoiletten, 

22. das Einleiten oder Versickern von Abwasser in den Unter
grund oder in das Grundwasser, ausgenommen das groß
flächige Versickern des auf Straßen und Wegen und des auf 
Dachflächen anfallenden nicht schädlich verunreinigten 
Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone, 

23. das Einleiten von Abwasser, mit Ausnahme von unbelaste
tem Niederschlagswasser, in oberirdische Gewässer, 

24. das Errichten oder Erweitern von Straßen, Wegen oder 
sonstigen Verkehrsflächen, ausgenommen Baumaßnahmen 
an vorhandenen Straßen zur Anpassung an den Stand der 
Technik und Verbesserung der Verkehrssicherheit unter Be
achtung der mit Runderlass des Ministeriums für Stadtent
wicklung, Wohnen und Verkehr im Land Brandenburg ein
geführten Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserschutzgebieten, Ausgabe 2002 (RiStWag) 
sowie ausgenommen Wege mit großflächigem Versickern 
nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers, 

25. das Einrichten oder Erweitern von öffentlichen Freibädern 
oder Zeltplätzen sowie Camping aller Art, wie zum Bei
spiel das Aufstellen von Zelten und Wohnwagen, 

26. das Errichten oder Erweitern von Sportanlagen, 

27. das Abhalten oder Durchführen von Sportveranstaltungen, 
Märkten, Volksfesten oder Großveranstaltungen, 

28. das Errichten oder Erweitern von Baustelleneinrichtungen 
oder Baustofflagern, 

29. das Durchführen von Bohrungen, ausgenommen Maßnah
men zur Abwehr von Gefahren für das Grundwasser unter 
Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen zum Grundwasser
schutz, 

30. das Durchführen von unterirdischen Sprengungen, 

31. das Errichten oder Erweitern von baulichen Anlagen, aus
genommen Veränderungen in Gebäuden und Instandhal
tungsmaßnahmen. 

§ 5 
Schutz der Zone I 

Die Verbote der Zonen III und II gelten auch in der Zone I. In 
der Zone I sind außerdem verboten: 

1.	 das Betreten oder Befahren, 
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2.	 land-, forst- oder gartenbauliche Nutzung, 

3.	 Veränderungen oder Aufschlüsse der Erdoberfläche. 

§ 6 
Maßnahmen zur Wassergewinnung 

Die Verbote des § 3 Nummer  37, des § 4 Nummer 12, 19, 22, 
28, 29, 30 und 31 sowie des § 5 Nummer 1 und 3 gelten nicht 
für Maßnahmen zur Wassergewinnung, die durch diese Verord
nung geschützt ist. 

§ 7 
Befreiungen 

(1)Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag von den Ver
boten der §§ 3, 4 und 5 Befreiung erteilen, wenn 

a)	 Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung er
fordern oder 

b)	 das Verbot im Einzelfall zu einer offenbar unbeabsichtigten 
Härte führen würde 

und die Befreiung mit dem Schutzziel vereinbar ist. 

(2)Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag von dem Verbot 
des § 3 Nummer 26 Befreiung erteilen, wenn der Materialein
satz nach den vom zuständigen Fachminister eingeführten tech
nischen Regeln für die Verwertung mineralischer Abfälle und 
für den Einsatz von Bodenmaterial zulässig wäre. 

(3)Die Befreiung ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen 
und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

(4)Im Falle des Widerrufs kann die untere Wasserbehörde vom 
Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand 
wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

§ 8 
Sicherung und Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes 

(1)Die Zone I ist vom Begünstigten auf Anordnung der unteren 
Wasserbehörde gegen unbefugtes Betreten, zum Beispiel durch 
eine Umzäunung, zu sichern. 

(2)Das Wasserschutzgebiet ist vom Begünstigten auf Anord
nung der unteren Wasserbehörde durch eine entsprechende Be
schilderung ausreichend zu kennzeichnen. 

§ 9 
Duldungspflichten 

(1)Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten von Grundstü
cken im Wasserschutzgebiet haben die Überwachung des Was

serschutzgebietes, insbesondere hinsichtlich der Befolgung der 
Vorschriften dieser Verordnung und der nach ihr getroffenen 
Anordnungen, sowie das Beobachten der Gewässer und des 
Bodens durch die zuständigen Wasserbehörden oder deren Be
auftragte zu dulden. 

(2)Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten von Grundstü
cken im Wasserschutzgebiet sind darüber hinaus auf Anord
nung der unteren Wasserbehörde verpflichtet: 

1.	 das Errichten und Unterhalten von Einrichtungen zur Si
cherung der Zone I gegen unbefugtes Betreten, 

2.	 das Aufstellen, das Unterhalten oder das Beseitigen von Hin
weis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen, 

3.	 das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete der zu
ständigen Behörden zum Beobachten, Messen und Unter
suchen des Grundwassers und zur Entnahme von Boden-
und Vegetationsproben sowie 

4.	 das Anlegen und Betreiben von Grundwassermessstellen 

zu dulden. Die Anordnung erfolgt durch schriftlichen Be
scheid gegenüber den betroffenen Eigentümern oder Nut
zungsberechtigten. Soweit bergrechtliche Belange berührt 
sind, ergeht die Entscheidung im Benehmen mit der zuständi
gen Bergbehörde. 

§ 10 
Entschädigung und Ausgleich 

Entschädigung und Ausgleich sind nach Maßgabe des § 16 des 
Brandenburgischen Wassergesetzes zu leisten. 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

(1)Ordnungswidrig im Sinne des § 41 Absatz 1 Nummer 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes und des § 145 Absatz 1 Nummer 5 
Buchstabe b des Brandenburgischen Wassergesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach den §§ 3, 4 oder 5 
verbotene Handlung ohne eine Befreiung gemäß § 7 vor
nimmt. 

(2)Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
50000 Euro geahndet werden. 

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig wird das mit Beschluss Nummer 5-20/74 vom 
17. Januar 1974 des Kreistages Königs Wusterhausen festge
setzte und mit Beschluss Nummer 0075/81 vom 21. Dezember 
1981 sowie mit Beschluss Nummer 053/90 vom 13. September 
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1990 des Kreistages Königs Wusterhausen geänderte Trink
wasserschutzgebiet für das Wasserwerk Königs Wusterhausen 
aufgehoben. 

Potsdam, den 13. März 2009 

Der Minister für Ländliche Entwicklung,

Umwelt und Verbraucherschutz


Dr. Dietmar Woidke


Anlage 1 

Abgrenzung der Schutzzonen 

1. Vorbemerkung 

Das Wasserwerk Königs Wusterhausen des Märkischen Ab
wasser- und Wasserzweckverbandes (MAWV) befindet sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald, in der Stadt Königs Wusterhau
sen an der Straße „Am Wasserwerk“. Die 17 Brunnen des Was
serwerkes sind in einer Entfernung von ca. 50 bis 300 m rund 
um das Wasserwerk in einem Wäldchen und auf einem Wiesen
gelände angeordnet. 

Hinweis:	 Alle in der Anlage 1 genannten Nord- und Ostwer
te sind UTM-Koordinaten im System ETRS 89. 
Die im Folgenden genannten Verkehrswege und 
Fließgewässer sind selbst nicht Bestandteil der 
Schutzzonen, soweit sie deren Begrenzung bilden. 

2. Fassungsbereich (Zone I) 

Die Grenzen der Zonen I verlaufen als Kreise mit einem Ra
dius von 10 m um die Brunnenstandorte als Mittelpunkt. In der 
Tabelle werden die Brunnen aufgeführt, die die Ausgangspunk
te der vorstehenden Beschreibung der Zonen I bilden. 

Brunnennummer Ost-Wert (m) Nord-Wert (m) 

Br.01/70 34 07 358 57 94 914 

Br.02/70 34 07 294 57 94 955 

Br.03/87 34 07 263 57 94 991 

Br.05/81 34 07 282 57 95 091 

Br.06/57 34 07 339 57 95 213 

Br.07/99 34 07 335 57 95 151 

Br.08/99 34 07 320 57 95 108 

Br.09/90 34 07 395 57 95 041 

Br.10/99 34 07 410 57 95 104 

Br.11/81 34 07 454 57 95 017 

Br.12/73 34 07 360 57 94 991 

Br.13/87 34 07 316 57 95 015 

Br.14/81 34 07 370 57 95 286 

Br.15/81 34 07 454 57 95 249 

Br.16/81 34 07 564 57 95 022 

Br.17/81 34 07 463 57 95 087 

Von den Zonen I werden die Flurstücke 136, 137/2 und 138/6 
der Flur 12, die Flurstücke 47, 51, 53, 54, 55, 58, 112 und 114 
der Flur 13, die Flurstücke 50, 51, 52, 53 und 55 der Flur 14 
sowie die Flurstücke 146, 147, 148 und 151 der Flur 15 der 
Gemarkung Königs Wusterhausen teilweise erfasst. 

3. Engere Schutzzone (Zone II) 

Die inneren Grenzen der Zone II verlaufen entlang den äußeren 
Grenzen der Zonen I. 

Die Zone II befindet sich vollständig in der Gemarkung Kö
nigs Wusterhausen. Die Beschreibung der äußeren Grenze der 
Zone II erfolgt im Uhrzeigersinn und beginnt an der Kreuzung 
der Hafenstraße mit dem Kiefernweg, am nordwestlichen Eck
punkt des Flurstücks 112 der Flur 13. 

Beginnend an der Kreuzung der Hafenstraße mit dem Kiefern
weg verläuft die äußere Grenze der Zone II ca. 121 m in süd
östlicher Richtung entlang dem Kiefernweg bis zu einem Punkt 
mit den Koordinaten O: 34 07 265 N: 57 95 301, von dort 
ca. 100 m in nordnordöstlicher Richtung entlang einer gedach
ten geraden Linie bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 
O: 34 07 310 N: 57 95 392, von dort ca. 216 m in östlicher Rich
tung entlang einer gedachten geraden Linie bis zu einem Punkt 
mit den Koordinaten O: 34 07 525 N: 57 95 392, von dort ca. 
71 m in südsüdöstlicher Richtung entlang der ostnordöstlichen 
Grenze des Flurstücks 137/2 der Flur 12 bis zu dessen südöstli
chem Eckpunkt, von dort ca. 102 m in ostsüdöstlicher Rich
tung entlang einer gedachten geraden Linie bis zum nordwest
lichen Eckpunkt des Flurstücks 124/1 der Flur 15, von dort ca. 
3 m in ostnordöstlicher Richtung entlang der nordnordwestli
chen Grenze des Flurstücks 124/1 bis zu dessen nordwestli
chem Eckpunkt an der Fasanenstraße, von dort ca. 335 m in 
südsüdöstlicher Richtung entlang der Fasanenstraße bis zu ei
nem Punkt mit den Koordinaten O: 34 07 721 N: 57 94 987, 
von dort ca. 1 m in westlicher Richtung entlang einer gedach
ten geraden Linie bis zum nordöstlichen Eckpunkt des Flur
stücks 120/20 der Flur 15, von dort verläuft die äußere Grenze 
der Zone II zunächst in der Flur 15 ca. 25 m in westlicher Rich
tung entlang der nördlichen Grenze des Flurstücks 120/20 (Fa
sanenstraße 42) bis zu dessen nordwestlichem Eckpunkt, von 
dort ca. 190 m in südlicher Richtung entlang den östlichen 
Grenzen der Flurstücke 120/22 und 120/21 bis zum südwest
lichen Eckpunkt des Flurstücks 120/2, von dort ca. 72 m in 
westnordwestlicher Richtung entlang einer gedachten geraden 
Linie bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 169 an ei
nem Graben, von dort ca. 63 m in westsüdwestlicher Richtung 
entlang den südsüdöstlichen Grenzen der Flurstücke 169 und 
168 bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 168 an der 
Straße „Am Wasserwerk“, von dort ca. 8 m in nordwestlicher 
Richtung entlang einer gedachten geraden Linie bis zum nord
östlichen Eckpunkt des Flurstücks 62/1, von dort ca. 90 m in 
westlicher und dann ca. 75 m in westnordwestlicher Richtung 
entlang der südlichen Grenze des Flurstücks 62/2 bis zu dessen 
südwestlichem Eckpunkt, von dort ca. 36 m in südwestlicher 
Richtung entlang der Straße „Am Wasserwerk“ bis zum süd
lichsten Eckpunkt des Flurstücks 56/1, von dort ca. 6 m in nörd
licher Richtung entlang der westlichen Grenze des Flurstücks 
56/1 bis zum südlichen Eckpunkt des Flurstücks 46, von dort 
ca. 7 m in westnordwestlicher Richtung entlang einer gedach
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ten geraden Linie bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flur
stücks 41/1, von dort ca. 138 m in nordwestlicher und dann ca. 
25 m in südwestlicher Richtung entlang der Grenze des Flur
stücks 41/1 bis zu dessen südwestlichem Eckpunkt, von dort 
ca. 62 m in nordwestlicher, dann ca. 10 m in nordnordöstlicher 
und dann ca. 17 m in nordwestlicher Richtung entlang der süd
westlichen Grenze des Flurstücks 41/2 bis zu einem Punkt mit 
den Koordinaten O: 34 07 134 N: 57 94 882, von dort ca. 75 m 
in nordnordöstlicher Richtung entlang einer gedachten geraden 
Linie bis zu einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 07 166 
N: 58 94 949, von dort ca. 95 m in westnordwestlicher Rich
tung entlang der südsüdwestlichen Grenze des Flurstücks 116 
der Flur 13 bis zu dessen südwestlichem Eckpunkt an der Ha
fenstraße, von dort ca. 394 m in nördlicher Richtung entlang 
der Hafenstraße bis zum Kiefernweg, dem Ausgangspunkt der 
Beschreibung der äußeren Grenze der Zone II. 

Folgende Flurstücke liegen vollständig oder teilweise (tw.) in 
der Schutzzone II: 

Gemarkung Königs Wusterhausen, Flur 12, 
Flurstücke: 132 (tw.), 133, 136 (tw.), 137/2 (tw.), 138/6 (tw.) 

und 138/7 (tw.) 

Gemarkung Königs Wusterhausen, Flur 13, 
Flurstücke: 	 46/1 (tw.), 46/2 (tw.), 47 (tw.), 48 bis 50, 51 (tw.), 

52, 53 bis 55, 56 (tw.), 58, 112 (tw.), 114 (tw.) 
und 116 

Gemarkung Königs Wusterhausen, Flur 14, 
Flurstücke: 	 40 (tw.), 41/1, 41/2 (tw.), 45/1 (tw.), 46, 48, 49, 

50 bis 53 (tw.), 54, 55 (tw.), 56/1, 56/2, 62/2 
(tw.), 204 und 205 

Gemarkung Königs Wusterhausen, Flur 15, 
Flurstücke: 	 97 (tw.), 100 (tw.), 120/21 (tw.), 120/22 (tw.), 

124/1, 134 (tw.) und 135 bis 145, 146 bis 
148 (tw.), 149, 150, 151 (tw.) und 152 bis 169. 

4. Weitere Schutzzone Zone III 

Die innere Grenze der Zone III verläuft entlang der äußeren 
Grenze der Zone II. 

Die Beschreibung der äußeren Grenze der Zone III erfolgt im 
Uhrzeigersinn und beginnt im Landkreis Dahme-Spreewald, in 
der Stadt Königs Wusterhausen am Abzweig der Tiergarten
straße von der Storkower Straße. 

Beginnend am Abzweig der Tiergartenstraße von der Storko
wer Straße verläuft die äußere Grenze der Zone III ca. 85 m in 
westlicher Richtung entlang der Storkower Straße bis zum Fang
graben, von dort ca. 107 m in südlicher Richtung entlang dem 
Fanggraben bis zum Mündungspunkt eines von Südwesten her 
einmündenden Grabens mit den Koordinaten O: 34 07 679 
N: 57 94 213 am Waldrand, von dort ca. 290 m in südwest
licher Richtung entlang diesem Graben bis zum südöstlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 110 der Flur 1 der Gemarkung Zee
sen, von dort verläuft die äußere Grenze der Zone III zunächst 
in der Flur 1 der Gemarkung Zeesen ca. 396 m in südwestlicher 

Richtung entlang den nordwestlichen Grenzen der Grabenflur
stücke 111 und 1153 bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flur
stücks 116 an einer Grabenmündung, von dort ca. 34 m in 
westsüdwestlicher Richtung entlang den südsüdöstlichen Gren
zen der Flurstücke 116 und 117 bis zum südwestlichen Eck
punkt des Flurstücks 117 an der Fasanenstraße, von dort ca. 9 m 
in westsüdwestlicher Richtung entlang einer gedachten gera
den Linie, die Fasanenstraße querend, bis zum südöstlichen Eck
punkt des Flurstücks 98, von dort ca. 3 m in westlicher Rich
tung entlang der südlichen Grenze des Flurstücks 98 bis zu 
dessen südwestlichem Eckpunkt, von dort ca. 208 m in südsüd
westlicher Richtung entlang der Fasanenstraße bis zur Karl-
Marx-Straße, von dort ca. 85 m in westsüdwestlicher, dann ca. 
187 m in nordwestlicher und dann ca. 245 m in westlicher 
Richtung entlang der Karl-Marx-Straße bis zum südwestlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 20 der Flur 1 in der Gemarkung Zee
sen, von dort ca. 30 m in westlicher Richtung entlang einer ge
dachten geraden Linie, eine Bahnlinie querend, bis zum südöst
lichen Eckpunkt des Flurstücks 12 der Flur 1 in der Gemar
kung Zeesen, von dort ca. 36 m in westlicher Richtung entlang 
der südlichen Grenze des Flurstücks 12 bis zu dessen südwest
lichem Eckpunkt, von dort ca. 168 m in nördlicher Richtung 
entlang der Karl-Liebknecht-Straße bis zu einem Punkt mit den 
Koordinaten O: 34 06 598 N: 57 93 698 an einem von Westen 
her einmündenden Weg, von dort ca. 17 m in westsüdwestlicher 
Richtung entlang einer gedachten geraden Linie, die Karl-Lieb
knecht-Straße querend, bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flur
stücks 262 der Flur 12 in der Gemarkung Zeesen, von dort ver
läuft die äußere Grenze der Zone III zunächst in der Flur 12 der 
Gemarkung Zeesen ca. 170 m in westsüdwestlicher Richtung 
entlang einem Weg bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flur
stücks 262, von dort ca. 185 m in nordnordwestlicher Richtung 
entlang der westsüdwestlichen Grenze des Flurstücks 262 bis 
zu dessen nordwestlichem Eckpunkt, von dort in Verlängerung 
der letztgenannten Strecke ca. 10 m in nordnordwestlicher Rich
tung entlang einer gedachten geraden Linie, die Schütte-
Lanz-Straße querend, bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 
O: 34 06 358 N: 57 93 835, von dort ca. 47 m in westsüdwest
licher Richtung entlang der Schütte-Lanz-Straße bis zu einem 
Punkt mit den Koordinaten O: 34 06 317 N: 57 93 814, von 
dort verläuft die äußere Grenze der Zone III zunächst in der 
Flur 4 in der Gemarkung Königs Wusterhausen ca. 111 m in 
nordwestlicher Richtung entlang einer gedachten geraden Li
nie, eine Bahnstrecke und ein Garagengelände querend, bis zu 
einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 06 265 N: 57 93 913 
auf dem Zufahrtsweg zum Garagengelände, von dort ca. 56 m 
in nordöstlicher Richtung entlang diesem Zufahrtsweg bis zu 
dessen Mündungspunkt auf die Heinrich-Heine-Straße mit den 
Koordinaten O: 34 06 295 N: 57 93 958, von dort ca. 14 m in 
nördlicher Richtung entlang einer gedachten geraden Linie, die 
Heinrich-Heine-Straße querend, bis zu einem Punkt mit den 
Koordinaten O: 34 06 289 N: 57 93 971, von dort ca. 516 m in 
nordwestlicher Richtung entlang der Heinrich-Heine-Straße bis 
zur Herderstraße, von dort ca. 150 m in südwestlicher Richtung 
entlang der Herderstraße bis zum südöstlichen Eckpunkt des 
Flurstücks 236, von dort ca. 55 m in westnordwestlicher Rich
tung entlang der südsüdwestlichen Grenze des Flurstücks 236 bis 
zu dessen südwestlichem Eckpunkt, von dort ca. 282 m in nord
nordöstlicher Richtung entlang der Luckenwalder Straße bis zu 
einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 05 837 N: 57 94 369, 
von dort ca. 23 m in nordwestlicher Richtung entlang einer ge
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dachten geraden Linie, die Luckenwalder Straße querend, bis 
zum südlichen Eckpunkt des Flurstücks 22/5 an der Mündung 
der Schillerstraße, von dort ca. 182 m entlang der Schillerstra
ße bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 249, von 
dort ca. 107 m in nordöstlicher Richtung entlang der südöst
lichen Grenze des Flurstücks 16/18 und dann entlang einer ge
dachten geraden Linie, das Schulgelände und die Goethestraße 
querend, bis zu einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 05 745 
N: 57 94 579, von dort ca. 165 m in nordwestlicher Richtung 
entlang der Goethestraße und dann entlang einer gedachten 
geraden Linie bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 
O: 34 05 621 N: 57 94 688 am Nottekanal, von dort ca. 1 049 m 
in ostnordöstlicher Richtung entlang dem Nottekanal bis zu ei
nem Punkt mit den Koordinaten O: 34 06 559 N: 57 95 082 an 
der Puschkinstraße, von dort ca. 407 m in westnordwestlicher 
Richtung entlang der Puschkinstraße über den Schlossplatz bis 
zum südöstlichen Eckpunkt des Museums mit den Koordinaten 
O: 34 06 224 N: 57 95 256, von dort ca. 54 m in südwestlicher 
Richtung entlang einer gedachten geraden Linie, die Bundes
straße 179 (B 179) querend, bis zum östlichen Eckpunkt des 
Flurstücks 21/4 der Flur 9 in der Gemarkung Königs Wuster
hausen an der Mündung der Potsdamer Straße auf die B 179, 
von dort ca. 145 m in westlicher Richtung entlang der Potsda
mer Straße bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 16 
der Flur 9 gegenüber der Straßenmündung „Am Amtsgarten“, 
von dort ca. 90 m in nördlicher Richtung entlang den west
lichen Grenzen der Flurstücke 16 und 23 bis zu einem Punkt 
mit den Koordinaten O: 34 06 031 N: 57 95 279 an der Nord
ostseite des Friedhofs, von dort ca. 194 m in nordwestlicher 
Richtung entlang der Nordostseite des Friedhofs bis zum nord
westlichen Eckpunkt der Flur 9 an der B 179, von dort verläuft 
die äußere Grenze der Zone III zunächst in der Flur 1 der Ge
markung Königs Wusterhausen ca. 21 m in nordwestlicher 
Richtung entlang einer gedachten geraden Linie, die B 179 
querend, bis zu einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 05 875 
N: 57 95 430 am Abzweig des Weges „Funkerberg“, von dort 
ca. 155 m in westlicher, dann ca. 205 m in nordwestlicher Rich
tung entlang diesem Weg bis zum nordwestlichen Eckpunkt 
des Flurstücks 90 an einem von Nordosten her einmündenden 
Weg, von dort ca. 346 m in nordöstlicher Richtung entlang dem 
Weg an den nordwestlichen Grenzen der Flurstücke 90, 65 und 
66 bis zum nördlichen Eckpunkt des Flurstücks 66, von dort 
ca. 17 m in nordöstlicher Richtung entlang einer gedachten 
geraden Linie, einen Weg querend, bis zum südwestlichen 
Eckpunkt des Hauses „Funkerberg 22“ mit den Koordinaten 
O: 34 05 773 N: 57 95 873, von dort ca. 126 m in nördlicher 
Richtung entlang dem Weg „Funkerberg“ bis zu einem Punkt 
mit den Koordinaten O: 34 05 751 N: 57 95 996 auf der west
lichen Wegseite, von dort ca. 12 m in westnordwestlicher Rich
tung entlang einer gedachten geraden Linie, den Weg „Funker
berg“ querend bis zur Wegmündung am südöstlichen Eckpunkt 
des Flurstücks 20, von dort ca. 347 m in westlicher Richtung 
entlang dem Waldrand, der hier auch die Grenze des Funkge
ländes bildet, bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 14 
am südwestlichen Eckpunkt eines sich von Süden nach Norden 
erstreckenden kleinen Wäldchens, von dort ca. 166 m in nord
nordöstlicher Richtung entlang der ostsüdöstlichen Grenze des 
Flurstücks 14, die an der westnordwestlichen Grenze des Wäld
chens verläuft, bis zum nordwestlichen Eckpunkt des Wäld
chens, von hier ca. 60 m in westnordwestlicher, dann ca. 125 m 
in nordnordöstlicher, dann ca. 264 m in westnordwestlicher Rich

tung entlang der Gemarkungsgrenze zwischen Königs Wuster
hausen und Wildau bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 
O: 34 05 159 N: 57 96 446, von dort ca. 107 m in nördlicher 
Richtung entlang einer gedachten geraden Linie bis zu einem 
Punkt mit den Koordinaten O: 34 05 176 N: 57 96 551, von 
dort ca. 1 540 m in östlicher Richtung entlang den nördlichen 
Grenzen der Flurstücke 3/2, 31/2, 31/1, 30, 29, 45, 23/4, 46 
und 15/2 der Flur 8 in der Gemarkung Wildau und dann ent
lang den nördlichen Grenzen der Flurstücke 159/6 und 159/5 
der Flur 9 in der Gemarkung Wildau bis zum nordöstlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 159/5 an der S-Bahnstrecke Berlin – 
Königs Wusterhausen, von dort ca. 129 m in östlicher Richtung 
entlang einer gedachten geraden Linie bis zum nordwestlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 113 der Flur 9 in der Gemarkung Wil
dau an der Mündung eines Radweges auf die Straße „Eisen
bahn Rosenbogen“, von dort ca. 270 m in östlicher Richtung 
entlang dem Radweg bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 
O: 34 07 097 N: 57 96 396 an einem von Süden her einmün
denden, nur zeitweise wasserführenden Graben, von dort ca. 
146 m in südlicher Richtung entlang diesem Graben bis zu ei
nem Punkt mit den Koordinaten O: 34 07 152 N: 57 96 260 an 
der Straße „Neue Ziegelei“, von dort ca. 130 m in östlicher 
Richtung entlang der Straße „Neue Ziegelei“ bis zum nordöst
lichen Eckpunkt des Flurstücks 90 der Flur 9 der Gemarkung 
Wildau, von dort ca. 108 m in südlicher Richtung entlang dem 
Weg an den östlichen Grenzen der Flurstücke 90 und 879 bis zu 
einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 07 308 N: 57 96 160, 
von dort ca. 41 m in östlicher Richtung entlang einer gedachten 
geraden Linie bis zum Südufer eines kleinen stehenden Gewäs
sers, von dort ca. 150 m in östlicher Richtung entlang dem 
Südufer dieses Gewässers bis zur Dahme, von dort ca. 70 m in 
südöstlicher Richtung entlang einer gedachten geraden Linie, 
die Dahme querend, bis zum nordwestlichen Eckpunkt des 
Flurstücks 10/1 der Flur 6 in der Gemarkung Niederlehme, von 
dort verläuft die äußere Grenze der Zone III zunächst in der 
Flur 6 der Gemarkung Niederlehme ca. 265 m in östlicher 
Richtung entlang den nördlichen Grenzen der Flurstücke 10/1, 
10/3, 10/4 und 10/5 an der Werftstraße bis zum nordöstlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 10/5 an der Karl-Marx-Straße, von dort 
ca. 102 m in südöstlicher Richtung entlang der Karl-Marx-Stra
ße bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 20/1 an der 
Einmündung der Erich-Weinert-Straße, von dort ca. 15 m in ost
südöstlicher Richtung entlang einer gedachten geraden Linie, 
die Karl-Marx-Straße querend, bis zum südlichen Eckpunkt 
des Flurstücks 44, von dort ca. 23 m in nordnordöstlicher Rich
tung entlang der Erich-Weinert-Straße bis zum nordwestlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 43, von dort ca. 93 m in ostsüdöstlicher 
Richtung entlang der nordnordöstlichen Grenze des Flur
stücks 43 bis zu einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 07 961 
N: 57 96 050, von dort ca. 82 m in nordnordöstlicher, dann ca. 
108 m in ostsüdöstlicher und ca. 101 m in südsüdöstlicher Rich
tung entlang den Grenzen des Flurstücks 49/13 bis zu einem 
Punkt mit den Koordinaten O: 34 08 108 N: 57 96 013, von 
dort ca. 370 m in ostnordöstlicher Richtung entlang einer ge
dachten geraden Linie bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 
O: 34 08 460 N: 57 96 121 an der Straße „Am Möllenberg“, 
von dort ca. 605 m in südöstlicher Richtung entlang der Straße 
„Am Möllenberg“ bis zum nordwestlichen Eckpunkt des Flur
stücks 1/3 der Flur 17 in der Gemarkung Königs Wusterhausen 
am Fürstenwalder Weg, von dort verläuft die äußere Grenze der 
Zone III zunächst in der Flur 17 der Gemarkung Königs Wus
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terhausen ca. 94 m in nordöstlicher Richtung entlang dem 
Fürstenwalder Weg bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 
O: 34 08 815 N: 57 95 642 an einer auf der Südostseite des 
Fürstenwalder Weges liegenden Wendeschleife der Betriebsstra
ße, von dort ca. 335 m in südöstlicher Richtung entlang der Be
triebsstraße bis zum Mündungspunkt auf eine querende Straße 
mit den Koordinaten O: 34 08 974 N: 57 95 356, von dort ca. 
185 m in südwestlicher Richtung entlang einer gedachten gera
den Linie, eine Waldfläche und den Heideweg querend, bis 
zum östlichen Eckpunkt des Flurstücks 45 an der Mündung der 
Straße „Im Winkel“, von dort ca. 80 m in südwestlicher Rich
tung entlang der Straße „Im Winkel“ bis zum südöstlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 43 an der Mündung in die Zernsdor
fer Straße, von dort ca. 20 m in südlicher Richtung entlang ei
ner gedachten geraden Linie, die Zernsdorfer Straße querend, 
bis zum nordöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 197 an der 
Mündung des Erlenweges, von dort ca. 131 m in südsüdöst
licher Richtung entlang dem Erlenweg bis zum südöstlichen 
Eckpunkt des Flurstücks 184 an der Mündung der Birkenallee, 
von dort ca. 83 m entlang der Birkenallee bis zu einem Punkt 
mit den Koordinaten O: 34 08 827 N: 57 94 964, von dort ca. 
10 m in südöstlicher Richtung entlang einer gedachten geraden 
Linie bis zum Mündungspunkt des Weiherstegs mit den Koor
dinaten O: 34 08 832 N: 57 94 956, von dort verläuft die äuße
re Grenze der Zone III zunächst in der Flur 18 der Gemarkung 

Königs Wusterhausen ca. 210 m in südöstlicher Richtung ent
lang dem Weihersteg bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flur
stücks 51 an der querenden Küchenmeisterallee, von dort ca. 
59 m in südwestlicher Richtung entlang der Küchenmeister
allee bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 39 an ei
nem kleinen Kanal, von dort ca. 96 m in südöstlicher Richtung 
entlang diesem kleinen Kanal bis zum Krimnicksee, von dort 
ca. 370 m in südwestlicher Richtung entlang dem Ufer des Krim
nicksees bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 141 
des Freibadgeländes, von dort ca. 93 m in südsüdwestlicher Rich
tung entlang einer gedachten geraden Linie über die Staabe bis zu 
einem Punkt mit den Koordinaten O: 34 08 611 N: 57 94 436 
am Südufer der Staabe, von dort ca. 50 m in östlicher Richtung 
entlang dem Südufer der Staabe bis zum Krimnicksee, von dort 
ca. 175 m in westlicher, dann ca. 200 m in südlicher Richtung 
entlang dem Ufer des Krimnicksees bis zu einem Punkt mit 
den Koordinaten O: 34 08 424 N: 57 94 215 an dem von Wes
ten her auf den Krimnicksee zuführenden Waldweg, der eine 
Verlängerung der Storkower Straße darstellt, von dort ca. 660 m 
in westlicher Richtung entlang diesem Waldweg bis zu des
sen Mündung auf die Storkower Straße mit den Koordinaten 
O: 34 07 772 N: 57 94 294, von dort ca. 33 m in nordwestlicher 
Richtung entlang der Storkower Straße bis zum Abzweig der 
Tiergartenstraße von der Storkower Straße, dem Ausgangs
punkt der Beschreibung der äußeren Grenze der Zone III. 
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Anlage 3 

Begriffsbestimmungen 

1.	 Umrechnungsschlüssel für Großvieheinheiten 

Tierart Großvieheinheiten 

Kälber (außer Mastkälber) und Jungvieh unter 6 Monaten 0,300 

Mastkälber 0,400 

Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 0,600 

Rinder von mehr als 2 Jahren 1,000 

Equiden unter 6 Monaten (Pferde, Esel, Ponys) 0,500 

Equiden von mehr als 6 Monaten (Pferde, Esel, Ponys) 1,000 

Mutterschafe 0,150 

Schafe (außer Mutterschafe) von mehr als 1 Jahr 0,100 

Ziegen 0,150 

Ferkel 0,020 

Mastschweine 

– bei Betrachtung der gesamten Mastdauer 0,130 

– bei zweistufiger Betrachtung: 

= Läufer (20 bis 50 kg) 0,060 

= sonstige Mastschweine (über 50 kg) 0,160 

Zuchtschweine 0,300 

Geflügel 0,004 

Damwild bis zu 18 Monaten 0,050 

Damwild über 18 Monate 0,110 

Rotwild bis zu 18 Monaten 0,100 

Rotwild über 18 Monate 0,220 

Lama 0,300 

Laufvögel (z. B. Strauße) 0,240 

Mutteralpaka 0,150 

2.	 „Freilandtierhaltung“ liegt vor, wenn die unter Nummer 1 
genannten Tierarten im Freien gehalten werden. 

3.	 Schwarzbrache ist gepflügter Ackerboden ohne Einsaat ei
ner nachfolgenden Zwischen- oder Hauptfrucht, soweit dies 
nicht fruchtfolge- oder witterungsbedingt ausgeschlossen 
ist. 
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